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11. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg 

 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg, Stuttgart, ging mit Urteil vom 21.10.2014,  L 11 KR 1242/14, 

gleichermaßen ignorant über die rechtlichen Argumente der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie 

über die damals „aktuellen“ Entscheidungen des 16. Senates des Landessozialgerichts Nordrhein-

Westfalen vom 17.07.2014 hinweg. Ohne Rücksicht auf die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen 

und die für den Kläger günstigen rechtlichen Erkenntnisse subsumierte das LSG ausschließlich unter die 

„Recht“sprechung des BSG (s. gelb-Markierungen).  

 

Die Überzeugungskraft der rechtlichen Argumente der 2. Instanz aus Nordrhein-Westfalen war offenbar 

auch für das Landessozialgericht Baden-Württemberg – wohl hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt 

„größerer Autorität“ des BSG – völlig unerheblich. Dabei kann auch dem LSG Baden-Württemberg nicht 

entgangen sein, wie sehr die BSG-„Recht“-sprechung der erforderlichen Substanz entbehrt. 

 

Die gelb-roten Markierungen zeigen die Kenntnis des LSG Baden-Württemberg vom Erfordernis der „Fest-

stellung“ der Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Krankengeld – nicht der „Be-

scheinigung“. Deswegen fällt auf, wie das Gericht bei seinen BSG-Subsumtionen davon abgesehen hat, 

sich auch auf dessen Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, zu beziehen mit dem ausdrücklichen „Hin-

weis, dass schon im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung des Krg-

Anspruchs (vgl § 46 S 1 Nr 2 SGB V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festgestellten AU (vgl 

§ 6 AU-RL; zur Funktion vgl zB BSG SozR 4-2500 § 44 Nr 7 RdNr 20 mwN, stRspr) und der Meldung der AU 

(vgl hierzu § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) zu unterscheiden ist.“. Der Widerspruch innerhalb der BSG-

„Recht“sprechung ist offensichtlich, weil das BSG selbst statt auf die „Feststellung“ allein auf die „Be-

scheinigung“ der Arbeitsunfähigkeit abstellt.  

 

Völlig unverständlich ist daher, wenn das Landessozialgericht Baden-Württemberg diesem Beispiel trotz-

dem folgt. Allerdings befindet es sich dabei in großer Gesellschaft mit dem 1. BSG-Senat, dem 5. Senat des 

Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, dem 9. Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, 

der 5. Kammer des Sozialgerichts Detmold und dem 5. Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz, die 

sich alle – scheinbar – gedankenlos, jedenfalls ohne die rechtlichen Argumente der Sozialgerichte Trier, 

Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen ernsthaft in ihre 

Entscheidungsfindung einzubeziehen, „blind“ auf vorhergehende BSG-„Recht“sprechung stützen. 

 

So gesehen ist es ein relativer Trost, dass der Klage / Berufung nach annähernd 4-jähriger rechtlicher Aus-

einandersetzung dennoch stattgegeben wurde. Beiläufig wird auch deutlich, wie bei der Krankenkasse ein 

unerträgliches Selbstverständnis zum Nachteil der Versicherten vorherrschen muss, wenn die Entschei-

dung des LSG Baden-Württemberg nicht vollzogen werden konnte, sondern sich dort die Meinung durch-

setzte, das BSG müsse über die Nichtzulassungsbeschwerde und die Revision korrigierend eingreifen. Der 

Aufwand für die Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) war allerdings vergeblich (Beschluss des BSG vom 

08.07.2015, B 3 KR 20/15 B). 
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Gemeinsamkeiten 

 

Die Gründe der genannten Gerichte, die Auseinandersetzung mit § 46 SGB V a. F. sowie mit rechtlichen 

Argumenten zu vermeiden und sich „hörig“ auf die BSG-Rechtsprechung zu berufen, liegen auf der Hand: 

präzise Rechtsanwendung würde zwingend zu anderen Ergebnissen führen; das soll vermieden werden. 

 

 

13. Kammer des Sozialgerichts Koblenz  

 

Ganz anders allerdings das Sozialgericht Koblenz. Es unterscheidet sich mit seiner Technik von den übri-

gen Gerichten, indem es die BSG-„Recht“sprechung mit seinem Urteil vom 16.09.2014, S 13 KR 580/12, 

ausdrücklich verteidigt und die „vom BSG geschlossene Gesetzeslücke“ als vermeintliche Lösung aufzeigt. 

 

Wie das BSG geht auch dieses Sozialgericht Koblenz ausdrücklich davon aus, dass der Krankengeld-

Anspruch entsprechend der jeweiligen Dauer der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit abschnittswei-

se entsteht und Krankengeld (durch konkludente Verwaltungsakte) abschnittsweise bewilligt wird. Eben-

falls ohne dies zu benennen unterstellt auch das Gericht den Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts auf der 

Basis von zufälligen „voraussichtlich bis …. “-Angaben in Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bzw. Aus-

zahlscheinen. 

 

Da sich auch das Sozialgericht Koblenz dabei nicht an der Rechtslage der Sozialgesetzbücher I, V und X 

orientiert, sondern sich unter Vermeidung, rechtliche Argumente unvoreingenommen, vollständig und 

ernsthaft abzuwägen, vorrangig bemüht zeigt, dem BSG beizupflichten und ihm einen rechtlichen Ausweg 

aus seinem Dilemma darzustellen, erscheint die Klageabweisung wegen Krankengeld für die Zeit vom 

05.06.2012 bis 15.01.2013 schlicht willkürlich.  

 

Zum Urteil im Einzelnen: 

 

Ausgehend von der Unterstellung, der Kläger habe (zuvor) keine/n schriftlichen Bescheid/e erhalten, 

schließt das Sozialgericht Koblenz unter Hinweis auf die ständige – strikte – Konstruktions-

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auf abschnittsweise befristete Krankengeld-Bewilligungen (Ket-

ten-Verwaltungsakte) um daraus (!) zu folgern, dass die Krankengeld-Ansprüche durch lückenlose ärztli-

che Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit jeweils abschnittsweise entstehen. Dies sind bemerkenswert 

verdrehte Zusammenhänge zwischen materiellem Recht und Verfahrens-Recht, zwischen Anspruch und 

Bewilligung! 

 

Wo das Gericht für seine zweite Variante von einem „durchgängigen (materiell-rechtlichen) Krankengeld-

anspruch bei nur abschnittsweiser Bewilligung“ ausgeht, kommt es über die ausschließlich ihm eigene 

Konstruktion eines gesetzgeberischen Versehens und der vom BSG nach dem Willen des Gesetzgebers 

geschlossenen Gesetzeslücke zum selben Ergebnis zurück, „den Fortbestand des Krankengeldanspruchs 

ebenfalls von einer ärztlichen Feststellung abhängig zu machen. Auch hier eine beachtliche juristische 

Logik – aber im Bemühen, für das BSG in die Bresche zu springen, „nur konsequent“! 

 

Der Widersinn beginnt mit (Zweck-) Unterstellungen zum Empfängerhorizont. Es ist zwar richtig: ohne 

vorherigen schriftlichen Bescheid tut die Überweisung konkludent den Anspruch auf Krankengeld und 
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dessen Bewilligung kund. Die Einschätzung, nach dem Empfängerhorizont könne „die Bewilligung von 

Krankengeld letztlich aber nicht anders als abschnittsbezogen“ verstanden werden, ist völlig falsch. 

 

Wer arbeitsunfähig ist und von der Krankenkasse die erste Überweisung erhält, sieht in der Bewilligung 

gerade bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit nicht zugleich eine ausreichend bestimmte und wirksame 

Befristung. Mit der abweichenden Behauptung widerspricht das Sozialgericht auch seinen vom BSG über-

nommenen Ausführungen von der „nach außen hin durchgehenden Krankengeldbewilligung“. Die Unrich-

tigkeit seiner Behauptung ergibt sich schon aus der  Praxis jeweils nachträglicher Krankengeldzahlung, 

weil der bei der Krankenkasse dafür eingereichte Auszahlschein die Arbeitsunfähigkeit bereits für einen 

weiteren Zeitraum  bescheinigt. Eine Befristung vor Ablauf der bescheinigten / nachgewiesenen Arbeits-

unfähigkeit anzunehmen, wäre widersinnig. Stattdessen geht der Versicherte selbstverständlich von ei-

nem Krankengeld-Anspruch für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit aus – auch wenn die Leistung in Raten 

ausgezahlt wird.  

 

Die weitere Unterstellung, ein Krankengeld-Bezieher habe Sinn und Zweck des Krankengeldes nach den 

Vorstellungen des BSG bzw. des Sozialgerichts Koblenz im Blick und erkenne rechtliche Unterschiede zu 

einer Rentenzahlung als Dauerleistung, ist ebenso verfehlt. Hier lag für den Kläger allenfalls auf der Hand, 

vom zuvor bezogenen – vorübergehenden – Arbeitslosengeld und dessen Parallelen (Arbeitslosmeldung, 

Verfügbarkeit) auf das Krankengeld zu schließen. Im Übrigen sind dem Gericht auch durch die §§ 32, 33 

und 39 SGB X Grenzen gesetzt. 

  

Im Übrigen muss sich auch das Sozialgericht Koblenz vorhalten lassen, allein aus den Feststellungen „Der 

Kläger reichte eine weitere Folgebescheinigung über seine Arbeitsunfähigkeit vom 25.05.2012 ein, die bis 

zum 04.06.2012 reichte.“ und „Weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom 22.06.2012 (Arbeitsun-

fähigkeit bis 13.07.2012) und 13.07.2012 (Arbeitsunfähigkeit bis 08.08.2012) wurden vorgelegt.“ geschlos-

sen zu haben, dass „weitere Arbeitsunfähigkeit ärztlicherseits nicht festgestellt“ war. Stattdessen müsste 

das Gericht „konsequenterweise“ auch zum Hinweis des BSG „hörig“ sein, wonach schon im Ansatz zwi-

schen Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit zu unterscheiden ist – gerade wenn sich das 

Ergebnis „extrem nachteilig auswirken kann“.  

 

Trotzdem hat das Gericht nicht dargelegt, wie aus dem „voraussichtlich bis Datum“ in der Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung bzw. im Auszahlschein („04.06.2012“) auf das Ende der festgestellten Arbeitsunfähig-

keit und damit auf das Ende des Krankengeld-Anspruchs zu schließen sein könnte. Damit bleibt auch un-

erklärt, aus welchen rechtlichen Gründen es der „Konstruktions-Recht“sprechung des Bundessozialge-

richts zur abschnittsweisen Krankengeld-Gewährung folgt. 

 

Ebenso wenig hat das Gericht das Paradoxon nachvollziehbar gemacht, den Krankengeld-Anspruch allein 

aus formal-juristischen Gründen scheitern zu lassen: Nachdem der MDK am 25.04.2012 die AU unzutref-

fend beendete und sein Gutachten nach § 7 Abs. 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien grundsätzlich ver-

bindlich war, auch dem Widerspruchsbescheid vom 27.09.2012 noch zugrunde lag, kam gegenteiligen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – gerade in der Zeit vom 05.06.2012 bis 22.06.2012 – keinerlei Be-

deutung bei. Offenbar ist die Lücke seinerzeit auch gar nicht thematisiert worden. Deswegen muss es 

genügen, wenn lange nachträglich durchgehende AU festgestellt wurde und seitdem einvernehmlich von 

Arbeitsunfähigkeit des Klägers auch im streitigen Zeitraum ausgegangen wird. 
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Im Übrigen war der Auszahlungsschein vom 28.03.2012 ohne voraussichtliches Enddatum ausgestellt und 

im Auszahlungsschein vom 07.05.2012 Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“ bescheinigt; sie dauerte 

noch mehrere Monate an. Daraus ergibt sich, dass die weitere Folgebescheinigung vom 25.05.2012 bis 

zum 04.06.2012 aus sachfremden Gründen  befristet war und Befristung für den Kläger unschädlich ist. 

 

Falls sich dabei nicht – im Zusammenhang mit der seinerzeit wiederholten Beteiligung des MDK – Vorga-

ben der Krankenkasse zu kurzen befristeten AU-Bescheinigung auswirkten, muss es sich um eine Fehlbe-

urteilung der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt handeln, die von der Krankenkasse zu vertreten 

ist. Solche Fehlbeurteilungen rechtfertigen eine „restriktive“ Ausnahmen von der „strikten“ BSG-

Auslegung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V (Urteil des BSG vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R). Dies muss auch 

für die Fehlentscheidung / Fehlbeurteilung zur Dauer der AU gelten. Wird die Arbeitsunfähigkeit aufgrund 

unzutreffender ärztlicher Einschätzung irrtümlich für zu kurze Dauer prognostiziert, ist dies inhaltlich und 

rechtlich mit dem von der Rechtsprechung akzeptierten Fall vergleichbar, dass der Versicherte aufgrund 

einer Fehldiagnose irrtümlich "gesundgeschrieben" wird. Die Folgen der Fehlbeurteilung für die Zeit da-

nach sind von der Krankenkasse durch Krankengeld auszugleichen. Dabei kommt es nicht auf Verschulden 

des Arztes oder der Krankenkasse an. 

 

Nur am Rande: Wäre die AU-Bescheinigung für die Zeit vom 25.05.2012 bis voraussichtlich 04.06.2012 

ganz unterblieben, stünden wegen vorher unbefristet bescheinigter AU nachteilige Auswirkungen nicht 

zur Debatte. 

 

Mit seiner „Rechtsanwendung“ nach den Anforderungen der Praxis statt nach rechtlichen Vorgaben ver-

stößt auch das Sozialgericht Koblenz gegen die Wortlautschranke, obwohl es zutreffend erkannte, dass § 

46 SGB V allein eine Aussage über die Voraussetzungen enthält, unter denen ein Krankengeldanspruch 

entsteht aber über das Anspruchsende und den Anspruchsfortbestand keine Auskunft gibt, sich auch in 

den übrigen gesetzlichen Regelungen nichts dazu findet, wonach eine weitere ärztliche Feststellung er-

forderlich wäre. Auf dieser Basis eine Gesetzeslücke festzustellen, ist aber verfehlt, denn hier gilt, was 

auch für alle anderen Sozialleistungen gilt, wogegen sich die 13. Kammer des Sozialgerichts Koblenz beim 

Krankengeld aber offenbar verschließt.  

 

Immerhin hat das Gericht erkannt, dass 1961 die Anzahl der Karenztage auf einen Tag reduziert wurde. 

Wieso es diesen Karenztag – mit dem zusätzlichen Risiko des Anspruchsverfalls – zu Folge-

Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vervielfacht, ist nicht damit zu erklären, dass „beim Fortbestand der 

Arbeitsunfähigkeit die gleichen Praktikabilitätserwägungen im Raum stehen wie bei deren erstmaligem 

Auftreten“. Entgegen der Darstellung des Sozialgerichts Koblenz nahm der Gesetzgeber nicht bewusst in 

Kauf, Krankengeldansprüche allein wegen nicht überschneidender AU-Bescheinigungen verfallen zu las-

sen. 

 

Die Darstellung des Sozialgerichts Koblenz ist somit wenig legitim; sie überzeugt jedenfalls nicht vom ge-

genteiligen Standpunkt zur Auffassung der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates 

des Landessozialgerichts Essen, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit einmalig zu Beginn sei 

zureichend. Unabhängig davon lassen weitere Ausführungen an spezieller Fachkompetenz zweifeln. 

 

Im Kern pflichtet das Sozialgericht Koblenz dem BSG bei, um sich im Gegenzug unkritisch auf dessen 

Rechtsprechung zu berufen – ohne Rücksicht auf die Wortlautgrenze sowie auf sozialrechtliche und ver-

fassungsrechtliche Grundsätze. 
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